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— die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen bei der Schulung 
der Konfliktkommissionen und bei der gewerkschaftlichen 
Rechtsberatung zu unterstützen,

— für die Werktätigen des Betriebes Sprechstunden zu Rechts
fragen durchzuführen.

(3) Der Justitiar hat geeignete Beispiele der Rechtsverwirk
lichung und der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit sowie Verfahren der staat
lichen und gesellschaftlichen Gerichte und des Staatlichen Ver
tragsgerichts im Betrieb auszuwerten.

§ 6
Anleitungs- und Kontrollaufgaben

(1) Der Justitiar übt entsprechend den Festlegungen des Lei
ters des Betriebes die Anleitung und Kontrolle auf dem Ge
biet der Rechtsarbeit gegenüber den anderen Leitern und lei
tenden Mitarbeitern im Betrieb aus. Er hat den Leiter des Be
triebes über die Kontrollergebnisse zu informieren und ihm 
erforderliche Leitungsmaßnahmen vorzuschlagen.

(2) Der Justitiar ist verpflichtet, im Rahmen der ihm über
tragenen Verantwortung

— die rechtliche Gestaltung der innerbetrieblichen und zwi
schenbetrieblichen Kooperationsbeziehungen zu kontrollie
ren und Maßnahmen zur Steigerung ihrer Effektivität vor
zuschlagen,

— die zuständigen Leiter im Betrieb auf Mängel in der 
Rechtsarbeit hinzuweisen, sie bei deren Beseitigung zu un
terstützen und positive Erfahrungen zu verallgemeinern,

— mit den zuständigen Leitern im Betrieb bei der Ermittlung 
und Beseitigung der Ursachen und begünstigenden Bedin
gungen für die Verletzung von Rechtsvorschriften, ein
schließlich Vertragsverletzungen und Disziplinverstöße, 
zusammenzuarbeiten sowie Maßnahmen zur Auseinander
setzung mit Rechts- und Disziplinverletzern vorzuschlagen.

(3) Der Justitiar hat entsprechend den Festlegungen des Lei
ters des Betriebes an Leitungssitzungen mitzuwirken, zu den 
behandelten Problemen Stellung zu nehmen und Entschei
dungsvorschläge zu unterbreiten.

(4) Der Justitiar ist berechtigt, von den zuständigen Leitern 
im Betrieb unter Beachtung der Festlegungen über den Schutz 
von Staats- und Dienstgeheimnissen die für seine Tätigkeit er
forderlichen Auskünfte und Informationen, die Einsicht in 
Unterlagen und die Abgabe von Stellungnahmen zu verlangen 
sowie ihre persönliche Mitwirkung bei der Klärung betrieb
licher Rechtsangelegenheiten zu fordern.

(5) Der Justitiar hat Entwürfe wichtiger Leitungsentschei
dungen und Verträge vom Standpunkt der Erhöhung der 
Wirksamkeit' des sozialistischen Rechts und der Durchsetzung 
von Ordnung, Disziplin und Sicherheit zu prüfen und in ge
eigneter Weise an ihrer Vorbereitung mitzuarbeiten. Die dem 
Justitiar zur Prüfung vorzulegenden Entwürfe werden vom 
Leiter des Betriebes bestimmt.

§7
Organisation der juristischen Tätigkeit

(1) Der Justitiar des Betriebes ist für die zweckentsprechende 
Organisierung der juristischen Tätigkeit im Betrieb verant
wortlich. Er hat dem Leiter des Betriebes insbesondere Ent
scheidungen über den Einsatz, die Zuordnung und die Auf
gaben der weiteren im Betrieb tätigen Justitiare und juristi
schen Sachbearbeiter vorzuschlagen.

(2) Die weiteren im Betrieb tätigen Justitiare sind grund
sätzlich dem Justitiar des Betriebes zu unterstellen. Werden 
sie einem anderen Bereich zugeordnet, soll dem Justitiar des

Betriebes ihre fachliche Anleitung und Kontrolle übertragen 
werden.

(3) Für die weiteren im Betrieb tätigen Justitiare gelten 
die Vorschriften dieser Verordnung mit Ausnahme von § 2 
Abs. 1, § 4 Abs. 4, § 7 Absätze 1 und 2 und § 10 Abs. 1.

§ 8

Qualifikationsanforderungen

(1) Justitiar kann sein, wer ein juristisches Hochschulstu
dium abgeschlossen hat, über ein hohes sozialistisches Staats
und Rechtsbewußtsein und die für die auszuübende Tätigkeit 
erforderlichen Voraussetzungen verfügt

(2) Der Einsatz als Justitiar ohne ein abgeschlossenes juri
stisches Hochschulstudium bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Leiters des übergeordneten Organs.

§9
Betreuung mehrerer Betriebe

(1) Der Justitiar kann gemäß den Festlegungen des zustän
digen staatlichen oder wdrtschaftsleitenden Organs mehrere 
Betriebe juristisch betreuen. Seine Betreuungsaufgaben sind in 
dem Arbeitsvertrag zu vereinbaren, den der Justitiar mit 
einem dieser Betriebe schließt Die Begründung von Arbeits
rechtsverhältnissen mit weiteren betreuten Betrieben ist nicht 
zulässig.

(2) Zwischen dem Betrieb, zu dem der Justitiar in einem 
Arbeitsrechtsverhältnis steht, und den weiteren betreuten Be
trieben sind BetreuungsVereinbarungen abzuschließen.

§10

Anleitungsaufgaben der übergeordneten Organe

(1) Die Justitiare der Betriebe und wirtschaftsleitenden Or
gane werden von den Justitiaren der jeweils übergeordneten 
Organe angeleitet und kontrolliert. Sie sind verpflichtet, mit 
den Justitiaren der übergeordneten Organe bei der Entwick
lung der Rechtsarbeit und der Vervollkommnung des soziali
stischen Rechts unmittelbar zusammenzuarbeiten.

(2) Die Justitiare der übergeordneten Organe sind verpflich
tet, im Bereich der unterstellten und zugeordneten Betriebe 
und wirtschaftsleitenden Organe

— den Justitiaren Hinweise zur inhaltlichen und organisato
rischen Gestaltung ihrer Tätigkeit zu geben,

— die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der Justitiare, ins
besondere in Justitiararbeitsgruppen, sowie den Austausch 
und die Verallgemeinerung von Erfahrungen zu fördern,

— die Mitwirkung der Justitiare bed Analysen über die Wirk
samkeit geltender Rechtsvorschriften und bei der Ausar
beitung von Regelungsentwürfen zgr Vervollkommnung 
des sozialistischen Rechts zu organisreren,

— den zuständigen Leitern Hinweise und Vorschläge zur 
Qualifizierung der Justitiartätigkeit zu unterbreiten, Maß
nahmen zur Weiterbildung der Justitiare auszuarbeiten 
und an deren Realisierung matzuwirken,

— Festlegungen der zuständigen Leiter zur Organisierung der 
juristischen Betreuung mehrerer Betriebe gemäß § 9 oder 
zur juristischen Betreuung von Betrieben durch Justitiare 
ihrer übergeordneten Organe vorzuschlagen und zu deren 
Durchsetzung beizutragen,

— auf die langfristige Planung und Bilanzierung des Bedarfs 
an Justitiaren, auf deren Einsatz sowie auf die Begrün
dung, Änderung und Auflösung ihrer Arbeitsrechtsverhält
nisse Einfluß zu nehmen.


